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Werkvertrag

zwischen der

Johann Wolfgang Goethe‑Universität,

diese vertreten durch den Präsidenten,

dieser vertreten durch

(Auftraggeberin)

und

(Auftragnehmer/in (Name, Vorname, Hauptwohnsitz))

§ 1

Leistungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers

1.1. Die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer verpflichtet sich zu folgenden Leistungen:

1.2.
Die Leistungen sind bis spätestens


zu erbringen.


Als Teilleistungen sind zu erbringen:


a)
bis zum


b)
bis zum
sowie


c)
bis zum

1.3.
Die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer räumt der Auftraggeberin das Nutzungsrecht an

dem Werk ein. Soweit die Leistung patent‑ bzw. gebrauchsmusterfähig ist, steht

unabhängig von der Erteilung eines Patents bzw. Gebrauchsmusters der Auftraggeberin die

Nutzung nach dem Vertragswerk offen.

§2

Mitwirkung der Auftraggeberin

Die Auftraggeberin gestattet der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer zur Erfüllung dieses

Vertrages die Nutzung nachstehend aufgeführter Einrichtungen, Geräte oder sonstiger

Gebrauchsgegenstände:

§3

Vergütung

3.1. Die Auftraggeberin verpflichtet sich zur Zahlung einer Vergütung in Höhe von

                                 €




die bei Abnahme der Leistung fällig wird. Entsprechend der vereinbarten Teileistungen

werden folgende Abschlagszahlungen geleistet:


zu a) €                               
, jeweils zum 15. eines Monates


zu b) € 
sowie


zu c) € 


3.2.
Die Vergütung wird auf das Konto Nr.

bei



 , BLZ



   überwiesen / bar ausgezahlt.

3.3.1.
für die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer mit ständigem Aufenthalt in Deutschland: Mit der Vergütungszahlung sind alle Ansprüche der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers aus diesem Vertragsverhältnis abgegolten. Die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer verpflichten sich, den sich aus der Entgegennahme der Vergütung ergebenden steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen. Das zuständige Finanzamt erhält gem. §6 ggf. eine Kontrollmitteilung.

3.3.2.
für die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer ohne ständigem Aufenthalt in Deutschland: Von der vereinbarten Vergütung wird der Umsatzsteueranteil einbehalten und an das zuständige Finanzamt abgeführt.

§4

Verschwiegenheitspflicht

Die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer verpflichten sich, über die ihr / ihm im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrages zur Kenntnis gelangenden vertraulichen Vorgänge Verschwiegenheit zu bewahren. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit bleibt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses bestehen.

§5

Rücktrittsrecht

Sofern die in § 1 genannten Leistungen nicht vollständig erbracht werden, ist die Auftraggeberin berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die ggf bereits für Teilleistungen gezahlte Vergütung zurückzufordern.

§6

Nebentätigkeit

6.1.
Im laufenden Kalenderjahr wurden an die Auftragnehmerin den Auftragnehmer

Zahlungen aus Werkverträgen in Höhe von mehr als € 1.533,88 geleistet:

(  )nein

(  )ja

6.2.
Dieser Werkvertrag wird von der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer als

Nebentätigkeit ausgeführt:

(  ) nein

(  ) ja

6.3.
Die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer ist Bedienstete/r des Landes Hessen:

(  ) nein

(  ) ja (bitte Nebentätigkeitsgenehmigung des Arbeitgebers / Dienstherren beifügen)

Falls 6. 1. und 6.2. zutreffen oder Barzahlung vereinbart ist, bitte ich die beiliegende Kontrollmitteilung für das für die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer zuständige Finanzamt zweifach ausgefüllt vorzulegen.

§7

Schriftform, Erfüllungsort und Gerichtsstand

7.1
Beide Vertragsparteien erhalten je eine Ausfertigung des Werkvertrages. Änderungen und

   Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

7.2 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Vertragspartner Frankfurt am Main.

Auftraggeberin 
  Auftragnehmer/in

Frankfurt am Main, den                                                  Frankfurt am Main, den 


(Unterschrift Dekan/Geschäftsführer)



(Auftragnehmer)







